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Die Schweiz ist erneut Innovationsweltmeisterin und – egal, welches Länderran
king konsultiert wird – in dieser Kategorie auf dem Podest. Swissness ist nicht nur 
in der Schweiz ein Verkaufsschlager. Während es in der Schweiz rigide Gesetzes
bestimmungen gibt, gelten diese im Ausland nicht: Fluch oder Segen?

Es entstand in den 30er-Jahren aus der Not 
der Schweizer Wirtschaft: Wo das Marken-
zeichen von Swiss Label draufstand, steckte 
Schweizer Arbeitskraft drin, so die Botschaft 
an die Konsumentinnen und Konsumenten. 
Noch heute signalisiert die Armbrust von 
Swiss Label Werte, für die wir alle einstehen: 
Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Bo-
denhaftung. Neben der Armbrust haben sich 
das Schweizerkreuz und die Bezeichnungen 
«Schweiz», «Swiss» und ähnliche weltweit 
etabliert.

1,4 Milliarden Schweizer Franken jähr-
lich, so viel ist die Schweizer Herkunftsan-
gabe heute wert. Eine vom Bundesrat im Jahr 

2020 publizierte Studie bestätigt: Eine Ware 
mit Schweizer Herkunftsangabe lässt sich im 
Inland 9,5 Prozent teurer verkaufen. Nur in 
China sind die Margen für Schweizer Waren 
und Dienstleistungen noch höher. Das zeigt: 
Die Schweizer Wirtschaft kann nicht nur uns 
Schweizerinnen und Schweizer von ihrer 
Qualität überzeugen, sondern auch Konsu-
mentinnen und Konsumenten auf der gan-
zen Welt.

Rechtlich sind die Bedingungen, unter 
welchen Schweizer Herkunftsangaben wie 
das Schweizerkreuz oder die Bezeichnung 
«Swiss» verwendet werden dürfen, seit 2017 
im Markenschutzgesetz verankert. Der Miss-
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